
 
Zweckverband Donau-Hafen Deggendorf 

 
 
 

Anpassung des Tarifs (Entgeltregelung) 
für die Benutzung des Hafens Deggendorf 

 
 
 
 
 
Die vorstehende Entgeltregelung wird mit Wirkung zum 01.01.2011 wie folgt ange-
passt: 
 
 
Ziffer 3.5 Das Ufergeld beträgt für Güter der 
 
  Güterklassen  je Tonne 
   
  I und II   € 0,40  
  III und IV  € 0,35 
  V und VI  € 0,33 
 
 
 
 

Ziffer 4.2 Das Hafengeld beträgt für Wasserfahrzeuge oder schwimmende  
Anlagen pro Liegetag € 19,00 zuz. gesetzliche Umsatzsteuer. Bei Um-
schlag (Ladung und/oder Löschung) eines Schiffes ist je 1 Liegetag frei. 

 
 
Die übrigen Bestimmungen des Tarifes in der bisherigen Fassung vom 10.12.1998 
(mit Wirkung zum 01.01.1999) gelten unverändert weiter. 
 
 
Deggendorf, __.10.2010 
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          Werkleiter 


